
Stand: 20.10.2025 08:06:35

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/15841

"Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise (GETEX)"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/15841 vom 09.03.2017

2. Plenarprotokoll Nr. 98 vom 09.03.2017

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16149 des KI vom 28.03.2017

4. Beschluss des Plenums 17/16384 vom 06.04.2017

5. Plenarprotokoll Nr. 101 vom 06.04.2017



 

17. Wahlperiode 09.03.2017 Drucksache 17/15841 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Prof. Dr. Peter Paul 
Gantzer, Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, Inge 
Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise (GETEX)  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Kommunale 
Fragen, Innere Sicherheit und Sport über die gemeinsamen Terroris-
musabwehr-Exercise (GETEX) zu berichten und dabei insbesondere 
auf folgende Punkte einzugehen: 

─ Welche Entscheidungs- und Kommunikationswege wurden bei der 
GETEX geübt, sind diese Kommunikationswege klar definiert und 
wer trifft abschließend die Entscheidungen? 

─ Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) führt in regelmäßigen Abständen Bund-Länder-Übungen, 
sogenannte LÜKEX-Übungen, zu besonderen Herausforderungen 
in der öffentlichen Gefahrenabwehr, wie zum Beispiel Pandemien, 
Stromausfall, Cyberattacken, durch. Inwieweit wurden die bisheri-
gen Abläufe übernommen, welche zusätzlichen Aufgaben kamen 
hinzu und konnten hierbei Schwachstellen identifiziert werden? 

─ Wie genau bringt die Bundeswehr im Rahmen der GETEX ihre 
Fähigkeiten, Gerätschaften und Waffen ein und um welche han-
delt es sich dabei? 

─ Waren die Dienststellen der Bundeswehr, die im Ernstfall die Ko-
ordination und Kommunikation mit den örtlichen Gefahrenabwehr-
stellen sicherstellen sollen, in der Lage, sich in den Funkverkehr 
der zivilen Gefahrenabwehrbehörden der Polizei und Feuerwehr 
einzubinden und verneinendenfalls, zu welchen Schwierigkeiten 
kam es dabei? 

─ In welchem Umfang kann und soll die Bundeswehr hinzugezogen 
werden und wer trifft die Entscheidung? 

─ Wie verläuft die Einbindung der Bundeswehr, wenn die Einsätze 
am Wochenende (Bundeswehr arbeitet nicht im Schichtdienst) 
notwendig werden? 

 

 

Begründung: 

Den Einsatz von Streitkräften im Inneren der Bundesrepublik Deutsch-
land sind hohe Hürden vorgeschoben. Im Grundgesetz ist ein solcher 
Militäreinsatz strengstens reglementiert. In Art. 87a des Grundgeset-
zes (GG) heißt es unter anderem: „Der Bund stellt Streitkräfte zur 
Verteidigung auf.“ Und: „Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte 
nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich 
zulässt.“ Dies ist im Art. 35 GG geregelt. 



einer ständig wachsenden Bevölkerung nicht mehr 
Wohnungsbau in Szene setzen, ohne dafür zusätzli-
che Flächen in Anspruch zu nehmen.

(Beifall bei der CSU)

Das ist irreal. Da muss man Farbe bekennen und ehr-
lich sagen, was man will. Wenn Sie sagen, es dürfe 
kein Quadratmeter mehr in Anspruch genommen wer-
den, können nicht so viele Wohnungen gebaut wer-
den, wie wir eigentlich brauchen. Wir brauchen also 
eine Möglichkeit, die es Kommunen erleichtert, Bau-
land auszuweisen.

Der Tagesordnung zufolge wird der Bundestag wohl 
noch heute Abend in einer Spätsitzung über die No-
vellierung des Baugesetzbuchs entscheiden. Dank 
unserer massiven Einflussnahme in Berlin sind darin 
dann auch die Punkte enthalten, die den Kommunen 
die Möglichkeit geben, unmittelbar am Ortsrand mit 
vorhandener Bebauung zusätzliche Bauflächen er-
leichtert auszuweisen. Wir haben das Vorhaben der 
Bundesbauministerin unterstützt, mit dem neuen Bau-
gebietstyp des urbanen Gebietes innerstädtisch das 
Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe flexibler zu 
regeln.

Nicht die Kollegen der CSU-Landesgruppe waren im 
Bundestag in den letzten Wochen ständig dagegen, 
diese Regelung in das Baugesetzbuch aufzunehmen. 
Ich hoffe sehr – das sage ich auch an die Adresse der 
GRÜNEN –, dass das Ganze heute im Deutschen 
Bundestag eine Mehrheit findet. Am 31. März soll die 
Neuregelung dann im Bundesrat behandelt werden. 
Dann haben wir also konkret den Kommunen die Aus-
weisung von Bauland erleichtert; keine Kommune 
kann jedoch dazu gezwungen werden.

Eine letzte Bemerkung mit Blick auf andere Bundes-
länder: Alle halten bei jeder Gelegenheit insofern 
Sonntagsreden, als wir mehr Wohnungsbau brau-
chen. Wenn wir dies ernst meinen, frage ich mich 
schon, wie es in den letzten Jahren bundesweit bei 
der Grunderwerbsteuer so weit kommen konnte. Vor 
ein paar Jahren wurde die Zuständigkeit für die Fest-
legung des Grunderwerbsteuersatzes den Ländern 
übertragen. Vom Bund wurde über viele Jahre ein 
Grunderwerbsteuersatz von 3,5 % festgesetzt, und 
siehe da, nach einigen Jahren der Zuständigkeit der 
Länder gibt es unter 16 Bundesländern nur noch zwei 
Länder, nämlich den Freistaat Sachsen und den Frei-
staat Bayern, die nach wie vor einen Steuersatz von 
3,5 % haben.

(Beifall bei der CSU)

Zwar erklären auch alle anderen Bundesländer, den 
Wohnungsbau verstärken zu wollen. Sie haben aber 

allesamt den Grunderwerbsteuersatz auf 4 %, 4,5 %, 
5 %, 5,5 %, manche inzwischen sogar auf 6,5 % er-
höht. Manche Länder sind dabei, den ursprünglichen 
Grunderwerbsteuersatz sogar zu verdoppeln. Ich 
kann doch den Bürgern in unserem Land nicht ernst-
haft sagen: Ich will zwar für den Wohnungsbau etwas 
tun, verteuere aber gleichzeitig allein mit steuerlichen 
Maßnahmen das Bauen und den Erwerb eines Eigen-
heims immer mehr. Das lehnen wir ab. Deshalb bitte 
ich Sie nachdrücklich, unserem Antrag zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge 
wieder getrennt.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich bitte jetzt um etwas Konzentration. Wir haben drei 
Abstimmungen.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Vier!)

– Eins, zwei, drei. – Wer dem Dringlichkeitsantrag auf 
Drucksache 17/15808 – das ist der Antrag der CSU-
Fraktion – seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion 
und die FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen! – SPD-
Fraktion und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist der 
Antrag angenommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/15836 – das ist der Antrag der Fraktion der 
FREIEN WÄHLER – zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – FREIE WÄHLER, SPD. Ge-
genstimmen! – CSU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt. 

Wer schließlich dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/15837 – das ist der Antrag der SPD-Fraktion – 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die SPD-Fraktion. Gegenstim-
men! – CSU. Enthaltungen? – FREIE WÄHLER und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist auch dieser 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15809 mit 17/15816 sowie auf den Drucksa-
chen 17/15838 mit 17/15843 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen. 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch den 
Tagesordnungspunkt der namentlichen Abstimmung 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Dr. Paul Wengert u.a. und 
Fraktion (SPD) 
Drs. 17/15841 

Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise (GETEX)  

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass die Wörter „im Ausschuss“ 
durch die Wörter „dem Ausschuss“ ersetzt werden. 

Berichterstatter: Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 
Mitberichterstatter: Dr. Florian Herrmann 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Kommuna-
le Fragen, Innere Sicherheit und Sport federführend zugewie-
sen. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie regionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag 
mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 68. Sitzung am 15. März 2017 beraten und e i n s t i m -
m i g  mit der in I. enthaltenen Änderung Zustimmung empfoh-
len. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 56. Sitzung am 28. März 2017 mitberaten und e i n -
s t im m i g  der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zugestimmt. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rin-
derspacher, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Dr. Paul 
Wengert, Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, Inge 
Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Dr. Simone Strohmayr, Margit 
Wild und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/15841, 17/16149 

Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise (GETEX) 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss 
für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 
über die Gemeinsamen Terrorismus-Abwehr-Exercise 
(GETEX) zu berichten und dabei insbesondere auf 
folgende Punkte einzugehen: 

─ Welche Entscheidungs- und Kommunikationswe-
ge wurden bei der GETEX geübt, sind diese 
Kommunikationswege klar definiert und wer trifft 
abschließend die Entscheidungen? 

─ Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe (BBK) führt in regelmäßigen Ab-
ständen Bund-Länder-Übungen, sogenannte  
LÜKEX-Übungen, zu besonderen Herausforde-

rungen in der öffentlichen Gefahrenabwehr, wie 
zum Beispiel Pandemien, Stromausfall, Cyberat-
tacken, durch. Inwieweit wurden die bisherigen 
Abläufe übernommen, welche zusätzlichen Auf-
gaben kamen hinzu und konnten hierbei 
Schwachstellen identifiziert werden? 

─ Wie genau bringt die Bundeswehr im Rahmen der 
GETEX ihre Fähigkeiten, Gerätschaften und Waf-
fen ein und um welche handelt es sich dabei? 

─ Waren die Dienststellen der Bundeswehr, die im 
Ernstfall die Koordination und Kommunikation mit 
den örtlichen Gefahrenabwehrstellen sicherstellen 
sollen, in der Lage, sich in den Funkverkehr der 
zivilen Gefahrenabwehrbehörden der Polizei und 
Feuerwehr einzubinden und verneinendenfalls, zu 
welchen Schwierigkeiten kam es dabei? 

─ In welchem Umfang kann und soll die Bundes-
wehr hinzugezogen werden und wer trifft die Ent-
scheidung? 

─ Wie verläuft die Einbindung der Bundeswehr, 
wenn die Einsätze am Wochenende (Bundeswehr 
arbeitet nicht im Schichtdienst) notwendig wer-
den? 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe also den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag das unter Nummer 1 aufgeführte öffentliche Konsultati-

onsverfahren zu einer multilateralen Form der Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 

abschließend beraten und empfohlen hat, die auf Drucksache 17/16301 ausgedruckte 

Stellungnahme abzugeben. Ergänzend schlägt er vor, in den Beschluss den Satz "Die 

Stellungnahme wird unmittelbar an die Europäische Kommission übermittelt" aufzu-

nehmen. Die Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen 

sind in der aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und vom BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? – 

Auch nicht. Dann übernimmt der Landtag die Voten.
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